
§ 10
(1) D er K om plem entär h a t die Bilanz nebst Gewinn- 

und V erlustrechnung fü r den 31. Dez. jeden Jah res 
aufzustellen und spätestens bis Ende F eb ruar des 
folgenden Jah res dem Kom m anditisten vorzulegen.

(2) Die Bilanz ist von einem W irtschaftsprüfer zu be
stätigen.

(3) Die Auswahl des W irtschaftsprüfers erfolgt im 
Einvernehm en aller G esellschafter anläßlich der 
jährlich  stattfindenden Gesellschafterversam m lung.

§ 11
(1) Der Gewinn w ird nach dem V erhältnis der E inlagen 

zueinander verteilt. E in etw aiger V erlust is t im 
gleichen V erhältnis zu tragen.

(2) Das Stehenlassen der Gewinne fü h rt n icht zu einer 
V eränderung der Gewinnverteilungsquoten.

§ 12
(1) Entnahm en der G esellschafter sind n u r in Höhe 

des erw irtschafteten  Gewinns und un ter der V or
aussetzung, daß das K apitalkonto nicht un ter den 
B etrag  der Einlage sinkt, zulässig.

(2) V orabentnahm en auf den zu erw artenden Gewinn 
können zur Zahlung der m it dem Betrieb zusam 
m enhängenden persönlichen S teuern erfolgen. D ar
über hinausgehende V orabentnahm en bedürfen der 
Zustim m ung aller Gesellschafter.

§ 13
(1) Der geschäftsführende, persönlich haftende Gesell

schafter erhält fü r seine T ätigkeit eine m onatliche
V ergütung von DM ............  Die V ergütung is t als
B etriebsausgabe zu behandeln.

(2) Der A nspruch auf die V ergütung besteht auch bei 
Verlust.

§ 14
B ankkonten der Gesellschaft werden ausschließlich bei 
der Deutschen N otenbank unterhalten.

§ 15
E inm al jährlich, nach A ufstellung der Bilanz, ist eine 
G esellschafterversam m lung durchzuführen. D arüber 
hinaus ist auf W unsch eines Gesellschafters jederzeit 
eine G esellschafterversam m lung einzuberufen.

§ 16
(1) Zur Ä nderung des V ertrages is t ein einstim m iger 

Beschluß aller G esellschafter erforderlich.
(2) V ertragsänderungen bedürfen der Schriftform .

§ 17
K ündigt ein G esellschafter oder w ird über das Ver
mögen eines G esellschafters das K onkurs- oder Ver
gleichsverfahren eröffnet oder kündigt ein P riv a t
gläubiger eines Gesellschafters, so w ird dadurch die 
Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern der betreffende 
G esellschafter scheidet aus der Gesellschaft aus bzw. 
is t der andere zur W eiterführung des U nternehm ens 
berechtigt. Im  übrigen gelten fü r  die K ündigung die 
gesetzlichen Bestim mungen.

*

Wie wenig die privaten Betriebe selbst von dieser kapi
talm äßigen Beteiligung des S taates halten, geht schon 
aus der geringen Zahl abgeschlossener Verträge hervor. 
Trotz des großen Propaganda-Aufwandes der SED, die 
privaten Unternehmer zum Abschluß derartiger Ver
träge zu bewegen, erreichte die Zahl der Vertragsab
schlüsse bis Ende 1957 nur 814 von insgesam t etwa  
lt50 000 privaten Unternehmen.

Politische Motive als Hintergrund 
der Verstaatlichungs-Maßnahmen

Wie aus den zahlreichen Publikationen der Sowjetzonen
regierung über das Thema Staatliche Kapitalbeteiligung  
an privaten Unternehmen und aus zahlreichen Beden 
führender Staatsfunktionäre hervorgeht, tr itt  m it dem  
Abschluß eines solchen Gesellschaftsvertrages eine 
grundlegende Änderung der Stellung des Unternehmers 
zum Betrieb, zum Eigentum ein.
Abgesehen davon, daß der Unternehmer im Rahmen 
eines solchen Vertrages persönlich haftender Gesell
schafter und Angestellter des Unternehmens wird, fällt 
ihm gleichzeitig eine bedeutsame politische Aufgabe zu, 
und diese p o l i t i s c h e  S e i t e  d e s  V e r t r a g s 
v e r h ä l t n i s s e s  scheint für die SED-Regierung das 
w ichtigste überhaupt zu sein. Wie die Zonenregierung 
im Rahmen der staatlichen Kapitalbeteiligung die Stel
lung des Unternehmers sieht, ze ig t Ulbricht in seiner 
Rede auf der 3. Parteikonferenz der SED im März 1956 
klar und deutlich auf:
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Mit der Aufnahm e einer staatlichen Beteiligung ändert 
sich die Position dieser U nternehm en in unserer Gesell
schaft. Sie gehen einen entscheidenden S chritt vor
w ärts. Wohl sind sie nach wie vor Besitzer von P ro 
duktionsm itteln, aber sie teilen diesen Besitz je tz t m it 
dem S taa t der A rbeiter und Bauern. Ih re  T ätigkeit is t 
n icht m ehr nu r au f die W ahrung ihrer persönlichen 
In teressen und Vorteile gerichtet, sondern ihre F unk
tion als Leiter eines Betriebes m it staatlicher Betei
ligung dient bereits den Interessen aller Werktätigen
der DDR. ............  Das V erhältnis der A rbeiter zu dem
U nternehm er w ird ebenfalls ein anderes. Die A rbeiter 
sind nunm ehr d irek t in teressiert an  der Verbesserung 
der Produktion und an  der R entab ilitä t des U nter
nehm ens................

Quelle: P rotokoll der 3. P arteikonferenz der SED.

*
Die offizielle Meinung der SED über eine staatliche 
Kapitalbeteiligung und deren Zielsetzung ergibt sich aus 
den folgenden Dokumenten.

DOKUMENT 267

Aus: „Die privatkap ita listische Industrie  und die ökono
m ische P olitik  der A rbeiter-und-Bauern-M acht“ 

von W erner M ussler

Die Entw icklung der p rivatkap ita listischen  Industrie im 
zweiten F ünfjah rp lan  ist in engem Zusam m enhang m it 
der politischen und ökonomischen Aufgabenstellung 
dieses P lanes zu betrachten . Im  V ordergrund s teh t die 
weitere Stärkung des sozialistischen Sektors der Volks
wirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik als 
der ökonomischen Basis der A rbeiter-und-Bauern- 
M acht. ..........
Die Beteiligung des S taates an den p rivatkap ita lis ti
schen Betrieben leitet eine Um wandlung der sozial
ökonomischen Stellung dieser Betriebe ein. Das Wesen 
dieser Um wandlung ist durch den Begriff „halbsozia
listischer C h arak te r“ gekennzeichnet. H insichtlich der
jenigen Privatbetriebe, die fü r eine staatliche Betei
ligung n icht in F rag e  k o m m e n .................  m üssen W ege
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